
August 2025

Liebe Leser*innen,

 

mit dem Praxisleitfaden zur KI-VerordnungPraxisleitfaden zur KI-VerordnungPraxisleitfaden zur KI-VerordnungPraxisleitfaden zur KI-Verordnung, der am 10. Juli verö"entlicht wurde, legt

die EU-Kommission eine ebenso umfangreiche wie komplexe Handlungshilfe für KI-

Anbieter*innen vor. Sie hielt damit, wenn auch etwas verspätet, ein Versprechen und

den selbst gesteckten Plan, Unternehmen, Institutionen und Organisation bei der

Umsetzung der KI-Verordnung zu begleiten und zu unterstützen.

 

Doch was genau bietet der „Code of Practice“ konkret an, wen genau betre"enDoch was genau bietet der „Code of Practice“ konkret an, wen genau betre"enDoch was genau bietet der „Code of Practice“ konkret an, wen genau betre"enDoch was genau bietet der „Code of Practice“ konkret an, wen genau betre"en

die Vorgaben und welchen regulatorischen Nutzen soll er haben?die Vorgaben und welchen regulatorischen Nutzen soll er haben?die Vorgaben und welchen regulatorischen Nutzen soll er haben?die Vorgaben und welchen regulatorischen Nutzen soll er haben?

 

Auf diese und weitere Fragen gehen wir in dieser Ausgabe von prompt/  prompt/  prompt/  prompt/ ausführlich

ein. Wir blicken auf die StellungnahmenStellungnahmenStellungnahmenStellungnahmen zum Praxisleitfaden von der GEMA, dem

Zentrum für Digitalrechte und Demokratie oder vom Industrieverband Bitkom; Sie

erfahren, dass das Regulierungsinstrument Praxisleitfaden zwar ungewöhnlich, für

die EU aber nichts Neues ist; wir erläutern, was die ebenfalls jüngst vorgestellten

Guidelines der EUGuidelines der EUGuidelines der EUGuidelines der EU für KI-Hersteller bedeuten; und Sie können nachlesen, was in

Sachen KI-Verordnung als nächstes kommt und terminiert ist.

 

Bevor Sie sich aber in all das vertiefen, möchten wir Sie gerne auf eine Veranstaltungeranstaltungeranstaltungeranstaltung

in eigener Sachein eigener Sachein eigener Sachein eigener Sache hinweisen. Am 4. September führen wir – das Team des

Begleitforschungsprojektes GenKI-IR – einen hochinteressanten Lunch-Talk durch. 

Wir erörtern das Thema KI und HaftungKI und HaftungKI und HaftungKI und Haftung und freuen uns auf Impulsvorträge Impulsvorträge Impulsvorträge Impulsvorträge von Julia

Smakman vom Ada Lovelace Institute und Prof. Dr. Martin Ebers von der Robotics &

AI Law Society. Zudem werden wir erste Zwischenergebnisseerste Zwischenergebnisseerste Zwischenergebnisseerste Zwischenergebnisse unserer

Untersuchungen zu rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beim

Einsatz generativer KI vorstellen. 



Informationen zum Ablauf des Lunch-Talks und den Link zur AnmeldungInformationen zum Ablauf des Lunch-Talks und den Link zur AnmeldungInformationen zum Ablauf des Lunch-Talks und den Link zur AnmeldungInformationen zum Ablauf des Lunch-Talks und den Link zur Anmeldung finden

Sie weiter unten. Passend zum Thema haben wir Marieke Mattern und Dr. Jan-Philipp

Günther-Burmeister interviewt. Sie berichten, welche Haftungsfragen ihnen als

Rechtsanwältin und Rechtsanwalt hinsichtlich der Nutzung und des Einsatzes von KI

begegnen und wie sie damit umgehen.

 

Nun aber wünschen wir Ihnen, wie immer, eine erhellende Lektüre,

Ihr prompt/-prompt/-prompt/-prompt/-Team

 

Und wenn Ihnen unser Newsletter prompt/ prompt/ prompt/ prompt/ gefällt, sagen Sie's gerne weiter –

Dankeschön :-)

prompt/ prompt/ prompt/ prompt/ empfehlen

Wenn Sie den prompt/prompt/prompt/prompt/-Newsletter regelmäßig bekommen möchten, können Sie sich

über diesen Button anmelden:

prompt/ prompt/ prompt/ prompt/ bestellen

Ebenso freuen wir uns über Themenvorschläge, Fragen oder Erfahrungen ausThemenvorschläge, Fragen oder Erfahrungen ausThemenvorschläge, Fragen oder Erfahrungen ausThemenvorschläge, Fragen oder Erfahrungen aus

Ihrem beruflichen oder persönlichen Alltag mit generativer KI. Ihrem beruflichen oder persönlichen Alltag mit generativer KI. Ihrem beruflichen oder persönlichen Alltag mit generativer KI. Ihrem beruflichen oder persönlichen Alltag mit generativer KI. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an prompt@irights-lab.de

 

Auf bald und mit besten Grüßen,

Ihr prompt/prompt/prompt/prompt/-Team
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https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/gPV5lZSC0bDq4mglciTyFlCWIRIJLhgLEzKKVZxToBo8nwhYYUPqDAUmfxJb-Sbw6meAPk2eObpNgj1C4wuTCS5WM27uzOkH6VruhALXVgXhoj7I9RiFWh5adZgJEquAkkU4RdXIE806uIiPBb1FD9ouU9w1u4eL9RK_D6XxZw7cFnLwkZ7MroW1lssagYR9eZy1oBuHDp2cGO7c_NrD3X8lSiBNiir8QL6_1x5WRxjgg-L4cq9TAsK9cUrBw1I23y1bL0XTjEOBNl0LBlBme5xVovz474r5Uu7OsKVxuKxn-yeB6KODZ6AADcwhvUbxirVF0o_pPTiybAyIgPQ4c3yJ6J9-GhCtC0CwrzqpsdGNqNMyZzU0xS9MptGX0JWf5csp88kDf1KhHUnRq7AeePOHQYWhUgfvP-IdtQF2TmOGpPQQ-Kc5DzgvF7--zSvzOMotWqE0uG5l3fhp0X-EDYHx8_k7NVkVBbDBSA
mailto:prompt@irights-lab.de


Monatsthema: KI-VO-Praxisleitfaden (Code of Practice)Monatsthema: KI-VO-Praxisleitfaden (Code of Practice)Monatsthema: KI-VO-Praxisleitfaden (Code of Practice)Monatsthema: KI-VO-Praxisleitfaden (Code of Practice)
Überblick & Basics | Was Sie über den KI-VO-Praxisleitfaden wissen müssen

Kritik & Lob | Stellungnahmen von GEMA, ZDD und Bitkom

Code of Practice & Guidelines | Verhaltenskodex und Einordnungshilfe

Umsetzung der KI-VO| Start für Aufsichtsbehörden, Pflichten für Allzweck-KI

Hintergrund | Praxisleitfaden als Umsetzungshilfe – kein neuer Ansatz der EU

Veranstaltung | Informationen und Anmeldung zu unserem Lunch-Talk

(Online) zu Haftungsfragen beim KI-Einsatz

Interview | Marieke Mattern und Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister zu

 Status quo und o"enen Fragen beim KI-Haftungsrecht in der EU |

Weiterlesen | Copyright-Klage gegen KI-Hersteller droht zu eskalierteren |

Nützlicher Leitfaden zur KI-Kennzeichnung | Studie zu KI-Versicherungen|

Über uns | Impressum

Was Sie über den Praxisleitfaden zur KI-Was Sie über den Praxisleitfaden zur KI-Was Sie über den Praxisleitfaden zur KI-Was Sie über den Praxisleitfaden zur KI-

Verordnung wissen müssen Verordnung wissen müssen Verordnung wissen müssen Verordnung wissen müssen 

Nach einem etwa elfmonatigen Entwicklungsprozess hat das European AINach einem etwa elfmonatigen Entwicklungsprozess hat das European AINach einem etwa elfmonatigen Entwicklungsprozess hat das European AINach einem etwa elfmonatigen Entwicklungsprozess hat das European AI
O#ce (Europäisches Büro für Künstliche Intelligenz) den sogenanntenO#ce (Europäisches Büro für Künstliche Intelligenz) den sogenanntenO#ce (Europäisches Büro für Künstliche Intelligenz) den sogenanntenO#ce (Europäisches Büro für Künstliche Intelligenz) den sogenannten
General-Purpose AI Code of PracticeGeneral-Purpose AI Code of PracticeGeneral-Purpose AI Code of PracticeGeneral-Purpose AI Code of Practice an die EU Kommission übergeben. Der an die EU Kommission übergeben. Der an die EU Kommission übergeben. Der an die EU Kommission übergeben. Der
Praxisleitfaden für Praxisleitfaden für Praxisleitfaden für Praxisleitfaden für Allzweck-KI-Modelle (General Purpose AI, kurz: GPAI)Allzweck-KI-Modelle (General Purpose AI, kurz: GPAI)Allzweck-KI-Modelle (General Purpose AI, kurz: GPAI)Allzweck-KI-Modelle (General Purpose AI, kurz: GPAI)
 besteht aus drei Kapiteln – Transparenz, Urheberrecht sowie Sicherheit besteht aus drei Kapiteln – Transparenz, Urheberrecht sowie Sicherheit besteht aus drei Kapiteln – Transparenz, Urheberrecht sowie Sicherheit besteht aus drei Kapiteln – Transparenz, Urheberrecht sowie Sicherheit
und Schutzmaßnahmen – und soll dabei helfen, die Vorgaben der KI-und Schutzmaßnahmen – und soll dabei helfen, die Vorgaben der KI-und Schutzmaßnahmen – und soll dabei helfen, die Vorgaben der KI-und Schutzmaßnahmen – und soll dabei helfen, die Vorgaben der KI-
Verordnung in die Praxis umzusetzen.Verordnung in die Praxis umzusetzen.Verordnung in die Praxis umzusetzen.Verordnung in die Praxis umzusetzen.
 

Wie ist der Praxisleitfaden entstanden?Wie ist der Praxisleitfaden entstanden?Wie ist der Praxisleitfaden entstanden?Wie ist der Praxisleitfaden entstanden?
Das Büro für Künstliche Intelligenz hat in einem Multi-Stakeholder-Prozess etwa 1.000

Teilnehmende aus Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie internationalen und

EU-Regierungen in vier Arbeitsgruppen zusammengebracht. Geleitet wurden die

Gruppen von 13 ausgewählten Expert*innen. In einem iterativen Prozess wurden

mehrere Entwürfe erarbeitet, bis man sich schließlich auf die aktuelle Fassung einigte.

Kritik am Prozess gibt es vor allem von zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, die

bemängeln, dass Industrie und Lobbyverbände zu großen Einfluss auf die

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/t4BlbnEEx5mdDkDHqC4rom2OiEwpiRGFAqysTfnDiV49g2LVmJUDKHNvsSl7BhpKwJRVE5KDkfpE1ei0DoSZ-kLAbAVX1AhCquz6Gf5aordLrgH5dIPK53QJf8r3Om9a5PhUZA3s-UVUiiKUpPUroLEy-QMZqDqeiflYHepRXOCyVAayLYqJo_ZHyXTDz3AfGqosodC4q8bh8RkNuTXy04uVBc7QYyx-een__iOk7Fxpk2yFymmdtH5fg7lv2A
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/TaSl5FCby6Iq6JmldFpN-AeFZ7VXujGJcj3zUvtVf6DXE07lF0Vubv_xNOFbQi2kCVENfAm46o_xBWCvVM9EF2DY-dSAJMflsftDUtNJQxmI-An0w-TmoVU-R_nzDO_NNC8FT-GzS9bKZmFabyQA3__sjjXEieuWHmH-adayLuiMJPYzDyNZvD1Gd_k2ik2Fb_AFgcMaDHaVUThgsIuir3Il5HLgXxodDMy0D8JgplIcDvsQhMvSq9JI0LMQ_3l1rHi3GgkNZg_0XSvWyWJOhhu-SXKTG98WkWM
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/c6WiI73J6dKHlh-YF1hYK1-v0BEjb2eSQA1I_-4Vo1vIMKE6SaEgqTI9fgqRzsdluPwqr6LG7U73R8geERcskr8hCjrtDFb_EqS4B6_3z3vtO1-1dVQyjUbiHpPzNk_wFhx3RZbMdxFQDnu22mRdlF5UMZbbhvMr2RjGywiz1LKT02sFbK6f1qqItnMntQrj0jXEufC5dL9O9TZFZKnYJbQi9fBGNW5QnCX3bWIW75M1huI47Vw5fSWzC2PCT78-0XIPUv2WatqIL9RyrULIqb8gJ9mmT5TpJD2pvOWS59If8hbmKgkfYbPM09-AQicl2m4bXWvBUQ


Entwicklung des Leitfadens gehabt hätten.  

Was ist das Europäische Büro für Künstliche Intelligenz?Was ist das Europäische Büro für Künstliche Intelligenz?Was ist das Europäische Büro für Künstliche Intelligenz?Was ist das Europäische Büro für Künstliche Intelligenz?
 

Das EU AI O#ce – zu Deutsch das Europäische Büro für Künstliche Intelligenz – soll

die zentrale Anlaufstelle für die Umsetzung der KI-Verordnung auf europäischer

Ebene werden. Das Büro ist innerhalb der Europäischen Kommission als Teil der

Generaldirektion für Kommunikationsnetzte, Inhalte und Technologie angesiedelt.

Etwa 140 Mitarbeitende unterschiedlicher Disziplinen werden dort in fünf

sogenannten Referaten – also Abteilungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten –

arbeiten. Das Büro soll vor allem überwachen, dass Anbietende von KI-Anwendungen

– vor allem Allzweck-KI-Anwendungen (GPAI) – die Vorgaben der KI-Verordnung

einhalten. Es soll Methoden und Mechanismen entwickeln um das zu überprüfen und

Versäumnisse und Verstöße zu ahnden. Gleichzeitig soll es Anbietende dabei

unterstützen, die KI-VO umzusetzen – etwa mithilfe von Praxisleitfäden. Das Büro ist

jedoch nicht für die Umsetzung auf nationaler Ebene zuständig. Es soll die

zuständigen nationalen Behörden beraten und sich auch international mit relevanten

Organisationen zum Austausch über KI-Governance vernetzen. 

Worum geht es konkret?Worum geht es konkret?Worum geht es konkret?Worum geht es konkret?
Der Leitfaden ist in erster Linie ein sogenanntes Compliance Tool – ein Werkzeug, um

bindende Selbstverpflichtungen aufzustellen. Er soll Anbietenden von Allzweck-KI-

Modellen, wie beispielsweise GPT-4, Gemini oder Mistral, dabei helfen, die Vorgaben

der KI-Verordnung in die Praxis umzusetzen. Unternehmen oder Organisationen

können ihn freiwillig unterzeichnen und sich damit selbst dazu verpflichten, die

Vorgaben einzuhalten. Ihn zu unterschreiben soll Anbietenden vor allem zwei Vorteile

bringen: Erstens, weniger administrativen Aufwand, um nachzuweisen, dass sie die

Vorgaben der KI-VO einhalten. Für die Unterschreibenden gilt nämlich zunächst

pauschal die Vermutung, dass sie dies tun. Für alle, die nicht unterschreiben, dürfte

der Nachweis mit mehr bürokratischem Aufwand verbunden sein. Zweitens

verspricht ein Bekenntnis zum Leitfaden eine positive Außenwirkung: Wer mitmacht,

signalisiert Vertrauenswürdigkeit.

An wen richtet sich der Praxisleitfaden?An wen richtet sich der Praxisleitfaden?An wen richtet sich der Praxisleitfaden?An wen richtet sich der Praxisleitfaden?
Grundsätzlich gilt der Code of Practice für alle, die Allzweck-KI-Anwendungen

anbieten. Klassische Anbietende sind etwa große Player wie Mistral, OpenAI oder

Anthropic. Aber auch kleinere Akteure fallen in diese Kategorie, sofern sie eigene KI-

Modelle entwickeln und vertreiben oder bestehende KI-Modelle in ihre eigenen

Produkte integrieren und sie unter eigenem Namen anbieten. Wer als Anbieter*in gilt

und wer nicht, ist nicht immer ganz eindeutig. Der Übergang kann schleichend sein

und muss teilweise im Einzelfall beurteilt werden. Für Unternehmen und andere

Akteure, die KI-Modelle für eigene Zwecke einsetzen wollen, kann diese Unsicherheit

herausfordernd sein. Denn: Für Anbietende gelten laut KI-Verordnung grundsätzlich

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/c6WiI73J6dKHlh-YF1hYK1-v0BEjb2eSQA1I_-4Vo1vIMKE6SaEgqTI9fgqRzsdluPwqr6LG7U73R8geERcskr8hCjrtDFb_EqS4B6_3z3vtO1-1dVQyjUbiHpPzNk_wFhx3RZbMdxFQDnu22mRdlF5UMZbbhvMr2RjGywiz1LKT02sFbK6f1qqItnMntQrj0jXEufC5dL9O9TZFZKnYJbQi9fBGNW5QnCX3bWIW75M1huI47Vw5fSWzC2PCT78-0XIPUv2WatqIL9RyrULIqb8gJ9mmT5TpJD2pvOWS59If8hbmKgkfYbPM09-AQicl2m4bXWvBUQ
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/WhimcjmCi578eOs22agYdwn7TNpqqn7DbRyZrDJBLi-VWk8sWjUCXnBWKjhMG_2PJGDgZ1CBNYuBIMz_mjR7fsASKq-tnySU7qsjoIL8RISs1ABWcl9UGZmGUBUMmCWFas-MzrXCyH7_8GdsZ5JzgwkvQk25JzkypapbZezrYGkJXUly-7-_RpeYh5KvW_9jeMtlS_f_Wkeo4LfrWc2ovdkCuRZFN-aKL_d0rt-NJUoO89hxuQ


strengere Pflichten, als etwa für Betreibende von KI-Systemen.   

KI-Anbieter oder -Betreiber: Worin besteht der Unterschied?KI-Anbieter oder -Betreiber: Worin besteht der Unterschied?KI-Anbieter oder -Betreiber: Worin besteht der Unterschied?KI-Anbieter oder -Betreiber: Worin besteht der Unterschied?
Anbieter sind laut KI-Verordnung Unternehmen, die ein KI-Modell selbst entwickeln

(beziehungsweise an der Entwicklung beteiligt sind), oder die ein bestehendes Modell

in ein eigenes Produkt integrieren und unter eigener Marke vermarkten. Die reine

Einbettung eines fremden KI-Systems, etwa in die eigene Website, reicht in der Regel

nicht aus, um als Anbieter zu gelten.

 

Betreiber hingegen setzen KI-Systeme laut KI-Verordnung lediglich für interne Zwecke

ein, ohne sie weiterzuentwickeln oder selbst anzubieten – zum Beispiel zur

Prozessoptimierung oder im Kundenservice. Sie müssen die Systeme regelkonform

nutzen, unterliegen aber nicht denselben Pflichten wie Anbieter.

 

Wichtig ist hier außerdem die Unterscheidung zwischen KI-Modell und KI-System. Ein

Modell ist die Grundlage, auf dem ein KI-System aufbaut und ist alleine noch nicht

funktionsfähig. Ein Beispiel: GPT4 ist das KI-Modell des Unternehmens Open AI, auf

dem das KI-System ChatGPT aufsetzt beziehungsweise eingebettet ist. 

 

Das Modell kann auch für andere Systeme genutzt werden. Gerade Allzweck-Modelle

sind in vielen unterschiedlichen Kontexten einsetzbar. Weitere Erläuterungen zum

Unterschied zwischen KI-Anbietern und KI-Betreibern enthält dieser Beitrag (Härting).

VVVVorgaben sind nicht für alle Anbietenden gleichorgaben sind nicht für alle Anbietenden gleichorgaben sind nicht für alle Anbietenden gleichorgaben sind nicht für alle Anbietenden gleich
Besonders zu beachten ist, dass nicht alle Vorgaben des Praxisleitfadens für alle

Anbietenden gleichermaßen gelten. Anbietende von Open Source Modellen müssen

sich beispielsweise nicht an die Vorgaben zur Transparenz halten – außer diese

Modelle stellen ein systemisches Risiko dar (siehe obiger Text). Demgegenüber

müssen die Vorgaben zum Schutz von Urheberrechten ausnahmslos alle Anbietenden

einhalten. Die vorgegebenen Anweisungen zu Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

wiederum gelten lediglich für Anbietende besonders leistungsfähiger KI-Modelle, von

denen „systemische Risiken“ ausgehen können.

 

Als Grundlage der Risikoeinschätzung wird die Rechenleistung herangezogen, die für

das Training eines Modells benötigt wurde. Übersteigt diese einen gewissen

Schwellenwert, müssen die Anbietenden zusätzliche Auflagen erfüllen. Aktuell liegt

dieser Wert laut Artikel 51 der KI-Verordnung bei 10²⁵ FLOP (Floating Point

Operations). Die Zahl markiert, wie viele Rechenschritte es braucht, um ein Modell zu

trainieren. Je höher die Zahl, desto rechenintensiver das Modell. 10²⁵ FLOPs bedeutet

also, dass mindestens 10.000.000.000.000.000.000.000.000 Rechenschritte nötig

waren, um ein Modell zu trainieren. Insgesamt fallen laut einer Untersuchung von

Epoch AI vom Juni 2025 derzeit etwa 33 Modelle in diese Kategorie. Die

Unterzeichnung des Kapitels zu Sicherheits- und Schutzmaßnahmen ist für alle, die

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/9hFC_vyz7EOlCBITdJhGN9ykBZ65LMeJbQTCrP7iupSHKhQftODej7h-xC_DiYuOOe_EDV4j4ZOKYEDBWj-6ugbDDIrZ8KwtPVVLSrK_6ho91TnUmnD_uc04DHMnibriqRfcwfAeqaQbYWGGavbnvpbfHUu6xHg9TdxxDl4Akab46mVAVh4sKl8H4EnkuDaZ759gGIoyJ5gKRR7yCbs-_PS_lmYre_Rajvdzg72-44GjsL3u_z8LklwyHod4WY_0QnOGokzNj75dW-ur3OfQjhjM0kpBpHUgZUYN
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/dkocLmr4BlDRE2VUiHdjXVSEsytp7A2kz856jlG15PHtxkpIQjePYa9LktionZtvGZCm2hIyj3Y9f9WD3vZvmXxXjjoBp_ZNH0Z9woNuG00wn-IL6pkdGtOOn8FTYCpNnHRjbXWtAI6y-tq7VuboAsi2DH7Xl5HfP_IoUl6dTC__6-bcx07MOpEhgHORUHpMq9WKzvaw2njjZUNfzDFkHg6qYylzCuI
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/y-UPqG24wvySKIEhtgIAMikoILdGRXpH2yQaxQrvzjjpK2em00OqQhuH17PVmjMG3IfoTvy9Lo3J6Jb926LwHZwowHPieeyMx7YGqJo3MuLqJKPkhQUm4fl7E9QNiG7buodjC9CbPpQxlis2kqzgf-BRAezMclrz3g6ta4WjAsgiHENsCO4mWNey9eFdWs7rqO5ug-B02JRXLZjarTBqJh2LATMwqos6XZCSNg


keine Modelle dieser Größenordnung entwickeln und anbieten, optional.

 

Was legt der Leitfaden fest?Was legt der Leitfaden fest?Was legt der Leitfaden fest?Was legt der Leitfaden fest?
Der Leitfaden ist in drei Kapiteldrei Kapiteldrei Kapiteldrei Kapitel unterteilt, die jeweils spezifische Maßnahmen für

einen Wirkungsbereich beinhalten:

 

Transparenz:Transparenz:Transparenz:Transparenz: Anbietende verpflichten sich unter anderem zu dokumentieren, wie

Trainings- und Testdaten bescha"t wurden, welche Rechenleistung für das Training

aufgebracht wurde und wie hoch der Energieverbrauch eines Modells ist. Die

Verfasser*innen des Leitfadens haben ein Formular aufgesetzt, das die Unternehmen

ausfüllen können und das es dem EU KI-Büro oder nationalen Prüfbehörden

erleichtern soll, die Angaben der Anbietenden zu überprüfen. Außerdem gibt es nun

ein sogenanntes „Trainingsdaten-Template“. Darin sollen die Anbietenden angeben,

welche Trainingsdaten für das Training ihrer Modelle genutzt werden. Das ist vor

allem für Urheber*innen und Verwertungsgesellschaften interessant. Fraglich bleibt

jedoch, wie detailliert diese Angaben sein werden. Der Leitfaden fordert lediglich eine

„hinreichend detaillierte Zusammenfassung“ der Trainingsdaten und bleibt damit

recht unkonkret.

 

Urheberrecht:Urheberrecht:Urheberrecht:Urheberrecht: Insgesamt legt der Leitfaden fünf Maßnahmen fest, die Anbietende

ergreifen sollen, um die Rechte von Urheber*innen zu schützen. Dazu gehört unter,

keine Piraterie-Webseiten für Trainingsdaten zu crawlen, Rechtebeschränkungen im

Sinne der DSA-Richtlinie einzuhalten oder Opt-Out Protokolle zu respektieren (zum

Beispiel auf Basis einer robot.txt-Datei). Außerdem sollen ausreichende technische

Maßnahmen ergri"en werden, um zu vermeiden, dass KI-Modelle Outputs

generieren, die Urheberrechte verletzen. Rechteinhaber*innen muss es zudem

möglich sein, sich bei den Anbietenden zu beschweren.

 

Sicherheit und Schutzmaßnahmen:Sicherheit und Schutzmaßnahmen:Sicherheit und Schutzmaßnahmen:Sicherheit und Schutzmaßnahmen: Hier sind die Vorgaben des Leitfadens am

umfangreichsten. Anbietende müssen unter anderem fortlaufend protokollieren, wie

sie mögliche Risiken und Schäden, die während der Entwicklung oder dem Einsatz

eines GPAI-Systems entstehen können, identifizieren und bewerten – aber auch, wie

sie den Risiken und Schäden entgegenwirken wollen. Diese Risikobewertung muss

dem KI-Büro der EU vor Verö"entlichung eines Modells vorgelegt und alle sechs

Monate aktualisiert werden. Die Liste der möglichen Risiken, die dabei beachtet

werden müssen, umfasst unter anderem Cyberangri"e, schädliche Manipulationen

oder künstlich erzeugte Nacktbilder, die auf Fotos echter Personen basieren.

Außerdem müssen Anbietende interne Governance-Strukturen scha"en, die eine

fortlaufende Risikobewertung ermöglichen und eine „gesunde Risikokultur“ fördern. 

 

Ab wann gilt der Leitfaden?Ab wann gilt der Leitfaden?Ab wann gilt der Leitfaden?Ab wann gilt der Leitfaden?
Der Leitfaden gilt seit seiner Verö"entlichung am 10. Juli 2025, muss aber noch von

den EU-Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission gebilligt werden. Außerdem räumt

die EU-Kommission den Unterschreibenden eine Schonfrist ein. Erst ab August 2026

sollen Sanktionen gegenüber den Unternehmen erfolgen.

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/h3eA5pMZUFH6EEM3RMKT56GBD58gp1BTpw2IyP7oYkOAYedOyPOVwMEB7Qqb1ra0E4mXlx1gXnjBsouLIqBkDqsuL_6GhlOdFe_eIlG1aspUKxbIt4rxP5pltis0m_WE6JNT_iRX_kFAS4YTJt5k-nmrAL5GlRuPsM1JrocuUWVMT4Xodogzvgg0bom3umMSVjuvSD44BCB5dOTp9JsHCWwjZBRQSQnykwyolOlIAEE4RS4EWns4wgH0gw
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/WVzJLzzyixspRwA8nbxKzWooSWaN3biwWyVqkLael8ZfZx01pC9FkuR7RMmoaibY3NrwblXfj_A23UL_IdHXA7OUVz_-bsMOOZ6FJfRIjdTOy5lOU9g3vQg0B71pB14DDf0XYvf4itJ0wdAL6FWIVJ4wD13k7-4iB62bPerIPMIgMPFEajdzDmlIjLiTmVl7oR92RZB0Ro-wTLUyUmp7ptMl6MO9wSGPfB2B1npsklP-y0ldTh2YZQ2SoQ
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/5Hnv0LiCloAXllp3k_I8VgH9cShrYVzRst5ETlVR7smV9mbu3YuXvVNrk11CVvWFOjtFkY0See5lhkgTgz8boAhmROcRvQWafDlGnCASeRiNRS0mSVzAahriyIo17ckFou1nVIBOPpSeqVdEOsfjmgtGZmzYJ0bQwuwhdUQQTjxkJxgEuMhxRUpv26i_hnVJp0z03nxfIlHrHl8RPWA-9G7PMD-i1mTKLhQXvcngj_mZtVcE5z0
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/5HLQCyOWbDOA_O_j-bEkJRiN7tlD5IPlXQT_UOoPGxD3tZT4usFM4gD_oJFjwvKu33hVF880MO4lb7qqZx4LWZMBPjb3h00x3_LyZg0f3EQ-Xb3_6PFHKpbzyiXDHI63-VeRrjjuNCf-8Np85bJvN2Bbpiz3Sj9CCcoS2chwk2TTqEIgtXAnUDa8Ap_RONwCwHdeOIZTvIKtnvfNmoryZ-eC-I6ArpcL7pdQAnk3ajyPrSBRsiBLQa8cDLk
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/I9A6QeWKTVbaAKZ-RPFS-ht2BKcldxakY4A5e6ocviuW9ecxu6vWzv30K1FJJ-1-wasoeJXqyYbvAeciMv3sUK3hVLK8C0B9ph6707kcPjQbZSLHK76sEJLDs51xiDrWlMUVXIYJ6EldY1Y3roNfkUMw0OilVRB-NzpU1PXMvpHnzJNjuOhRsvYlu8jF-0ZlYfCgM7oYdbR9rb87v2181mmd7HPGBKEk-TxOvJXcnhwjJxg2wgq7NN2tWLc
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/9gqedYB24Iz73WMJwtgtuSxFrKFQzlIfYEDIZ5SBQwFaCE-3PGLsJJrDSIkc_JBsem5-VwF83AFvj6PCpM8H0uetzTLCHIcI-q80GUkojawDfyP2ZCp8r7vKbyOSJ3NbiSeX8MTG4ooCFcvqGdV1ZAZ2LSY8OCNi0CeZ-AM8mwF8ZmZI1SsX6HBPD8u24fMFRmewMOj0V0PPwvsh8BmQsb1Dp69Yht38AdCh3YWggLtG6B-j8pheKXdikq4
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/VqIGH5qxGZlZSfjUKLmlMPX_MXSInNoK3r3n2q93qKvIsJSxo9jf-wbsDt2i8XTMVwR2vW3pi3Szj1WKPa-feCBGN4yP9u8W3cLxGGoKiK540C0Ku3HZNrtX5CaeqvwVCLto58QYPGDk8wHQ51ifv4lHhRTF96zPq3ncw74OAjTxzsPaZZxOPJq6q_ESU61a70dLn2j2TpNCwfPQQp2E9hDfEW80tFb0Jo_6_aMhbIzEK1OC_anumGZ-UznlbyZ2rsTdCIpYWw
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/nOPyRz4Q7KhcVyJL3fyL-grj7Xct6PBd-klTb5rAZ8IfYGkHs7gOumEoQycA4jm5w4BEjzUsLl4QPONvgQcLHJ77BJ6Tsx2Gia4_MzLUT5nGEzvmAtXdjBu5RrsVz30xqXxiMVhSmMFLCv1PgpfaYsNFusRVqf9QvlRWEwiytuTztkApDHVof0d95yhH6hkOrhToW3N_Kijm6EcB_AAzpXu_HZ7C_UU9Bcu6-ohQ204PhLQp5Ai9X2-6M7k
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sCFWzGhqjVZXnu3c9ao60P5z59KdfGtWhjH8TVQwT1_WSSSh9sZGNl76IKr2ZtJRW7atqzIemlrB73eqI1ltPU_HonW8SQDXjyBlM-LuQCIz719e-HQTqGrjDdB1swfufwgAdeB6NBqAgOwLYogru5JaFOty2qTM54SN2B5bWQMXiwaocoINJpN4LqrYyZ_ksb3Z-UrizR8Ti79tt5j5FGULHNqbSY6sTOA0AZd4KLBzBw-roBqwOWc-1ePADCXGmXwpLMLkNrnwxpnzQq4n6HgM1v0CV9MycxEbxA_HlBnGlNl7


 

Was bleibt o"en?Was bleibt o"en?Was bleibt o"en?Was bleibt o"en?
Der Praxisleitfaden sorgt zwar in mancher Hinsicht für mehr Klarheit. Einige

Maßnahmen bleiben allerdings ungeklärt, andere haben es nicht in die finale Fassung

gescha"t. Anbietende müssen zum Beispiel keine Notfallpläne mehr anlegen. Sie

müssen also nicht mehr im Voraus festlegen, wie sie im Ernstfall mit

Sicherheitsrisiken umgehen. Externe Prüfungen sind nicht vorgesehen. Anbietende

überprüfen quasi selbst, ob sie die Auflagen des Praxisleitfadens wirklich einhalten,

ohne dass ihre Angaben von Dritten oder der EU nochmal begutachtet werden

müssten. Gleichwohl muss das KI-Büro der EU die Umsetzung der Vorgaben der KI-

Verordnung durch die KI-Anbietenden überwachen und Versäumnisse ahnden. 

 

Wer macht bereits mit?Wer macht bereits mit?Wer macht bereits mit?Wer macht bereits mit?
Zu den bekanntesten Unterzeichnenden gehören bisher Unternehmen wie Mistral,

OpenAI, Microsoft, Anthropic, Google oder Aleph Alpha. Da Aleph Alpha sich aus der

Entwicklung von Allzweck-KI-Modellen zurückgezogen hat, unterzeichnet das

Unternehmen, eigenen Angaben zufolge lediglich die Leitfäden zu Transparenz und

Urheberrecht. Auf der Webseite zum Code of Practice listet die EU-Kommission die

Unterzeichnenden auf, Stand 11. August waren es 26 Unternehmen. Das Bekenntnis

der Unterzeichnenden, insbesondere der bekannten Big Player, könnte ein Signal an

weitere Unternehmen sein, sich dem Leitfaden ebenfalls anzuschließen. Es gibt aber

auch Verweigerer: Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat angekündigt, den Leitfaden

nicht zu unterzeichnen, der Anbieter xAI will nur Teile des Codes unterzeichnen. 

 

Wie wird der Leitfaden jenseits der Anbieter aufgenommen?Wie wird der Leitfaden jenseits der Anbieter aufgenommen?Wie wird der Leitfaden jenseits der Anbieter aufgenommen?Wie wird der Leitfaden jenseits der Anbieter aufgenommen?
Die Reaktionen auf den Praxisleitfaden fallen bei Urheber*innen,

Verwertungsgesellschaften, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden

gemischt aus, es gibt Lob für die umfangreichen Regulierungsansätze und Kritik an zu

weichen Vorgaben. Wir haben einige Stellungnahmen erfragt und erhalten, um für Sie

daraus die aus unserer Sicht relevanten Punkte zusammenzufassen:

Stellungnahme der GEMAStellungnahme der GEMAStellungnahme der GEMAStellungnahme der GEMA
„Aus Sicht der Verwertungsgesellschaft für Musikrechte, der GEMA,GEMA,GEMA,GEMA, fällt das Kapitel

zum Urheberrecht im Praxisleitfaden insgesamt enttäuschend aus. Die darin

enthaltenen Selbstverpflichtungen beschränken sich im Wesentlichen auf Vorgaben,

zu denen KI-Anbieter ohnehin bereits nach geltendem Recht verpflichtet sind.

Entsprechend schätzen wir die praktische Relevanz des Texts als gering ein. Der

vorliegende Praxisleitfaden sieht zudem keine wirksamen Anreize oder

Verpflichtungen für KI-Unternehmen vor, aktiv auf die Kreativen und ihre Partner

zuzugehen, um eine Zustimmung für die Nutzung ihrer Werke einzuholen und sie im

Rahmen von Lizenzvereinbarungen angemessen zu vergüten. Vor diesem

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/NUC1PyxSfjqDmZvdlGhNFvkHofu1CzLMdpYAzARDTmmyU-vtuKfwmUYZ7zEYzwUUj5OZf_sd6jX33PK2jsiG_W_tmAseEQMWojmjMc6B6GjVJafYTQvv0Ktxib0PldoizMcBY4p7iiDlB9FsISMQzvG6ar59p9YmY7uCDtxu-IB6wtDf7BaM61lwTVHLNgX3nkqpcAvuIpVFjIUQ-JXzmxMRDo5dGF0-3A0yas85SOocRBGUY3fz1psMyTTBuh0R9es6CAF90lfPRbKdkKktT8avBBDamfhRqhV3sBMgle_J3tgLgtCZteeth0FGATZRv3bqzxHkAg
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/bg1bbonb2GLnI4hTTLFej1n-vBAqDrJB0moUqBx5PO51D-DcScc1_sVUTPP2-ywjtSDryJSVoZgEfFS3k-zy9HyT0zGJf1HtxDRckXeCgl4VLKGVRYQzwa1uKj1sUsGiKSpoZsVCEhaoVmaS9pIR5zI-1YbJ5D__hcOjn8QkLipd-gJA3jZNZhqByuR1qUUJhzvQAD6ixirT_jj4DWiVRh07GpFHzqX_IYsh0fSl390P2VX8FI1jpaU4VpjAwokBvBNFmeeh-HW8FFDCBgGm1hzv
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/vGMi9c1V3tNJhxCatlaOO97qtxqGYRBZExosFRM7pjYcWusaI6iBAVBMK11h3w3UOZSBvgkWgE3_G0GKVFEaLy7UhMeAWOG-QeeLEqX2su9ga3p-Y6whTkg6V8Ivt70ytZ7fHl7BTtqdFWb3bhNnbUFowoeXVR0aCMtRHMl-_p_sBRhSU8ziIiDbPuV8L6ed6IE4v_nPcDCe0vv1iOa-pjtT-YaBhlodU71ThSyvdSiXhsNi4gITIXTgxLH3X7OYocZi6Gd_llMHUzr1sg
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/j5aFAm5UosoHQzEUdJxnA3C8mgki8SbY9JQ72YPdvT_H-ejSkRabEbR6oHpsMoEVq5jtfDiQXzK9R4TJT_JUGuk-XqaFPhelWs6OHhBjKWpz4bnIcEgnFBB1-7Ts-wUNFd4Ze776urDtn3cQg3IQCHMt7r9pwo31t6sd_4hzxRIjzlqrGOKWEZPY-7WGG45XedgVePzqTHPoL4Aj1fLNtdnnEBS5Fbm3ARwZX2Q3wbE2lhu91T6IEXgWYnMJogqjOgFbdYn-2knt2A
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/eHBq7NXMctuXLLG10K0qPqR2_z8a3osWOHS-sZcTJPOl-iRgT8AZQ7n6xSRSVW0u-AkQh6KhdF6Lt0AIKpNWPYA4712-IGRxnD03ajoyfflXN5-vndO5zA5a5ErICxEzQLLIQwyUDCXiKEcRekBFKVzIBL_C3QCI15cBkr-ClwalnDe-iK7rsncs_RROMMXKp7uNcxsbOaFBHc1kJ57XhCi7ZlTsBf8nUtym7ycwuXkYw1Ks3Lq2gRQc09VkxxpHztpTKGfi6qzybFOT4pFWR25zcslWJsYDzoiPqKBD7RTZcEkOZTOesAyM-pS3w2y2-ibQvA9q8rQvCF8mUXPjpbfx1TpxW2VztK9DYVQ2tmBmPFwsulFwX_hIRPJRRtyttYbprCqjWzoIw_mazhtS7FrhrCLHoB9gaSyp1s4JtYUVccw9iIc513szNgOh-CymXca7e0mgw4gd-pwLapoqmL97jUWG
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/6SXILizlQt9N-GAAZcF7M-5yzjgJ4ghd0ZrN_cTYDRL7zHErunrB_kIitqm7uLS2odE4C_J77t7jfXw_8pGwhgYd7cddyUK7pY9SzCoQwCm_cMhD8v7myiqMrvEDB45EoYiA4DQyvJxNjpsKZZo0YYdmhgdccYlx6L1t-QGMJSbi6oNTynWPtYwYzBTv9H-Wp8RB4GGxGGTzeVsDITyYSZ-x44vRNns2tQVVAd4OxHfi_38e0FoBjfpfzs_x7dHHXIy0KOoc6oR4jTTqk-in6XPpZxLrjcBiHm8HD69N6zFdPVexU-AS
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/QMB0S54ZByYmXrWbIbN_Epw14eMHvNCUVNGipiEW5PoRJ2wlyGWRjPFzAk42C8dzO6Z47uswQNgKUyl35J4xZi_bEwPgzg-aOx0q7F2vhcjzawhLFxt6Jd5-sBnJGn1ubS90RR77CS3CWODPXX08_iQb16dzY8yD5a7bvpOx51Zx8lQkxFDvYoLaIGcmPgnQLtL_9AkiVxDTyLA8fvMyiyTPWGhKj6xQ9Jm1OYNBtk2LNy1Sj61PNY2Um262YITjav2WZIfBC3KVGDRI
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/9-R0Jd9NWG2-ZQJsPeU9a3xKZ7vN-ip6RJ3o28YRmq8pFwXbUYjemcsXl_BnHHNwhZsNbEb9F1fHrjEroSFKXhzwSw_11m2JN_Rd9KSi2B02W383VO5EAHEfv1A1uh6BEdJNJZSZDo2yMs7lHOIwJuZ6Addjwg4CKGnuxfIC-6Skqi4ztshw_eoyOXzamyPIoHLuYgcb8GyAJSTB2jU9EQeQ-hZ4YbnSal2oiA3DtHTJW1UO81Hszd9gHapJpOoQ-Q3Yf4dUZ5Tlll9IPeZKOijqaMwUIqAlGmCAJZXywnGjWDUt2g


Hintergrund ist aus unserer Sicht nicht davon auszugehen, dass der Praxisleitfaden

einen wirksamen Beitrag zur Entstehung eines funktionierenden Lizenzmarkts für

generative KI in Europa leisten wird – obwohl dies ein erklärtes Ziel der EU-

Kommission ist. Eine wichtige Chance wurde hier leider vertan.“

Anja Kathmann, Head of Berlin O#ce, GEMA

 

Stellungnahme der GEMA zum Praxisleitfaden zur KI-Verordnung

Aus der Stellungnahme des Zentrums für Digitalrechte undAus der Stellungnahme des Zentrums für Digitalrechte undAus der Stellungnahme des Zentrums für Digitalrechte undAus der Stellungnahme des Zentrums für Digitalrechte und

DemokratieDemokratieDemokratieDemokratie
Laut dem kürzlich gegründeten Zentrum für Digitalrechte (ZDD) sei es dem

Autorenteam des Praxisleitfadens gelungen, alle relevanten Pflichten für Allzweck-KI-

Modelle (GPAI-Modelle) für die unternehmerische Implementierung verständlich

herunterzubrechen: „Sie haben den Standard der KI-Verordnung gegen den Druck

der Tech-Lobby verteidigt – und nicht, wie teilweise befürchtet, weichgespült“,

schreibt Michael Kolain, Policy-Experte beim ZDD, in einer Stellungnahme (PDF). Der

Code of Practice scha"e mehr Klarheit darüber, was das Gesetz von Anbietern und

Betreibern verlange, wovon speziell kleinere und mittlere Unternehmen profitierten.

 

Das ZDD bewertet es positiv, dass der Praxisleitfaden noch rechtzeitig vor dem 2.

August 2025 fertiggestellt wurde. Dadurch sei der ambitionierte Zeitplan weiter

erreichbar, den die Big-Tech-Lobby schon länger zu torpedieren versuche. Die EU-

Kommission könne die GPAI-Anbieter nun zu schnellen Umsetzungen drängen.

Begrüßenswert sei, dass am Praxisleitfaden in einem umfangreichen Stakeholder-

Dialog international renommierte Forscher:innen als Chairs aktiv beteiligt waren.

Anders als andere Verhaltenskodizes sei der Code of Practice nicht einseitig aus der

Feder von Unternehmen oder Verbänden entstanden. Er sei darauf angelegt und

dafür geeignet, die rechtlichen Pflichten für GPAI-Anbieter bezüglich Trainingsdaten

und Risikoabschätzung vollständig abzudecken sowie weitere relevante Aspekte für

transparente und vertrauenswürdige generative KI-Modelle zu integrieren.

 

Das ZDD begrüßt, dass die Vorgaben im Praxisleitfaden an zahlreichen Stellen auf

eine externe Kontrolle durch unabhängige Expert:innen setzen und diesen einen

tiefen Einblick in die technische Funktionsweise der KI-Modelle ermöglichen würden. 

 

Allerdings sollte der Stellenwert der Praxisleitfäden für GPAI-Modelle auch nicht

überbewertet werden, so das ZDD. Etwa, weil sie auf Freiwilligkeit beruhen. Die

Aufsichtsbehörden hätten nur wenige Befugnisse, um die Einhaltung e"ektiv zu

kontrollieren und müssten sich weitgehend auf Berichte stützen, die die Anbieter

selbst erstellen. Hinsichtlich Cybersicherheit und Urheberrecht gäbe es noch viele

o"ene Fragen, die ein Praxisleitfaden nicht lösen könne. Auch dürfe der

Praxisleitfaden kein Feigenblatt für regulierungsmüde Unternehmen sein. Das AI

O#ce und das AI Board sollten ihre Aufgaben ernst nehmen und insbesondere Big

Tech genau auf die Finger schauen.

 

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/gbrcoqvhzDrhJBhZYnyfbBitmfeJnzpoWXjgzxp1MH-30ibSIGsvspbRgsvpwemfi7TD05oTMlTMDhOk2UPCGg6prHyo2Xbw5eEFwGmlR-1CEjUM80BjdhurZyl4FqZyOqO83JB8m1fR_faWJ0eNVzSW2ozaUDc9xE5irlNXlj-7p67zJIXgkumwJzyS43FV6iihE0fcY9QuXmvELKun2Qp4RrWZzGlRfv4Fo423T3fg2QlS4mPyeg
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/FZmGHUh0hmqDqGqLKOkttjlX3qZhbodaJPxfGYXwW80MO0wltlhlzPdHW52TvKeK32IPiDFEmbqBc4Q_qKN2jWqbqiScQvB0y-t46oKoHZuTD08qMNYI8Ugh1h-RU_RzbwX28vOrfQPEYjGSrLusCSf_G1yDzLuWf4eMvdW5N3McgbU8jUbfdFuSLuvR
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/y9l3OpMZSQtW2WBVXvELxtbIapVM7N-taHXIR1mAvPzVFWTg5l9EKpdD-zopfUiOgVjhF6-EG5Pk4_7IY30sHj2DYEemy40AFOL_5AhMyL0C54aWXZCCeF8NWpyJuvTNAKa8qCt7UTeNEnp9TGj_nJl_zfVYk0SV9GHpkY_WwZMihbK8Ly_jJZ8I0BCV037AyefSlXkp3AvPpzZxBEq0H8AwGC57avd_MpY4xK-OoKHmG1MepFLl45wqbE-ZYuVYWhuSfruyKEBaJCY_r32RDF99ctp7LBd-2xkE0D4ChbtMDw


Die vollständige Stellungnahme, verfasst von Michael Kolain, Policy-Experte im

Zentrum für Digitalrechte und Demokratie, ist hier nachzulesen (PDF).

Aus der Stellungnahme des Börsenvereins des DeutschenAus der Stellungnahme des Börsenvereins des DeutschenAus der Stellungnahme des Börsenvereins des DeutschenAus der Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen

BuchhandelsBuchhandelsBuchhandelsBuchhandels
Für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels sei der Praxisleitfaden ungeeignet,

die Vorschriften zur Einhaltung des Urheberrechts in der KI-Verordnung sinnvoll

umzusetzen: „Statt rechtskonforme und praxistaugliche Maßnahmen aufzuzeigen,

scha"t er Raum und Zeit für die Anbieter von KI-Modellen, sich an geltendem Recht

vorbei zu mogeln“, heißt es in einer Stellungnahme vom 23. Juli 2025. Für den Verein,

der sich als Dachverband der Buchbranche sieht, würden insbesondere die im

Praxisleitfaden formulierten Maßnahmen, die der Einhaltung des EU-Urheberrechts

dienen sollen, unzureichend und daher wenig erfolgversprechend sein. 

 

So würden die KI-Anbieter zwar verpflichtet, eine entsprechende Strategie zum

Urheberrechtsschutz vorzulegen, doch fehle es an aussagekräftigen Leitlinien und an

der Verpflichtung, diese Strategie auch zu verö"entlichen. Ohne Einblicke würde es

jedoch schwerfallen, gegen etwaiges Missachten der Strategien Beschwerden

einzulegen. Desweiteren vermisst der Börsenverein im Praxisleitfaden die Vorgabe zu

Sorgfaltspflichten oder Haftung seitens KI-Betreibern bei der Verwendung von

Datensätzen Dritter für das Training ihrer Modelle (also Daten, die nicht via Web-

Scraping oder -Crawling gesammelt wurden, sondern etwa eingescannte Bücher).

 

Bei den Maßnahmen zur Anwendung von Opt-out-Lösungen, zu deren Einhaltung sich

KI-Anbieter verpflichten sollen, kritisiert der Verein mehrere Punkte: Beispielsweise,

dass ausschließlich das Protokoll „robot.txt“ genannt sei. Diese Lösung sähen

Rechteinhaber als unzureichend an, da sie auf Webinhalte beschränkt sei, sie

möglicherweise die Sichtbarkeit von Online-Inhalten beeinträchtige und sie zudem

derzeit nur von großen Technologieunternehmen unterstützt werde. Der

Börsenverein bemängelt, dass im Praxisleitfaden nur solche Opt-out-Lösungen als

gültig anerkannt werden, die von internationalen Normungsorganisationen

verabschiedet wurden oder aus einem Prozess unter Beteiligung von KI-Anbietern

hervorgegangen sind. Dies seien zusätzliche Anforderungen, die die EU-

Urheberrechtsrichtlinie nicht vorsähe – vielmehr räume sie Rechteinhabern

ausdrücklich das Recht ein, ihre Werke per Opt-out von der Nutzung für KI-Trainings

auszunehmen. Hierfür gäbe es mehrere Lösungen, die in den Kreativbranchen derzeit

besonders häufig verwendet würden, darunter auch welche, die die Europäischen

Kommission als bewährte Verfahren ansähe.

 

Nach Ansicht des Börsenvereins sollte die einjährige Übergangsfrist für die Einhaltung

des Praxisleitfadens, die den Unterzeichnenden gewährt wird, ersatzlos gestrichen

werden. Für eine solche Übergangsfrist gäbe es keinerlei Rechtsgrundlage, sie

verwässere die urheberrechtlichen Vorgaben der KI-Verordnung und scha"e

Rechtsunsicherheit.

 

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/rfqnQhJbQEldrCCyyliKI6k7F1F9jWqleWAs93FwmxR-6lwDi7chQzm_3nvSYbLPAhDY-gkD-bkmeCGfzdrhv1TcPVQoA8_ZB0OKCuI3Fqm7VCTZPIEAMsNKDoqB3t3bBgQyrbUGvsMcGNr2EjNvEfESxOxCGgFHwgiUkGU042I4zOmw-zT6pWMGYhz1
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/tqphiaSFF33yxf8sQ_wFGVOaCsUmoumB7S-WVVgM-JYLtRQFIjWITFBE_GHhLKj5b3DwBCOt1DY5DJdYOxHn8yGsoL9LSOyn8HQSLUPJmW-9seO2nt9Bnv3xqglwoNBaprsqDMLm47UcNmp2Rcrz48Elq1EXNqruT5eQ30sbTjRTbN5uuKm0eshmXmBfpZ4DhLiflDLtSBuLywI8UG6mOLo2sdKNzunS8ARXc3Jf22Uu1_uC-vSggajbJk_h8w_OhSVtvqk6azRUZbRPJJLR_0JLJUMD3pIk_UyT2HYBTwKEeQ
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/b3ehRsYY_HRXVi3CZfY7L8wEa2pevC78ncvrpC23UYLAEAf2Q5PahQeQ-PDsU9vb5hi65nIhLA-40UbiANEVD7Nr48KAMvAiXzAQn23jHBy572xVticjC5KskU3DEaC4JO0eoL2-A8z_QkWol_jQoY2BKgODHfrbgC5C2i4TUAgxN9jk5L3o87lQ_ajnRzxJwX22HlOjFi1lx472MEG1szyO-aC4AUCprniUrWmPucWnNZPm6zPf71ZnifpUeGGtCLuM


Die komplette Stellungnahme des Börsenvereins vom 23.7.2025 

Weitere Stellungnahmen zum KI-VO Praxisleitfaden:Weitere Stellungnahmen zum KI-VO Praxisleitfaden:Weitere Stellungnahmen zum KI-VO Praxisleitfaden:Weitere Stellungnahmen zum KI-VO Praxisleitfaden:
Bitkom (10. Juli 2025)

Initiative Urheberrecht (10. Juli 2025) (PDF)

 

Was will die EU-Kommission mit „Code of Practice“ und „Guidelines“ erreichen?Was will die EU-Kommission mit „Code of Practice“ und „Guidelines“ erreichen?Was will die EU-Kommission mit „Code of Practice“ und „Guidelines“ erreichen?Was will die EU-Kommission mit „Code of Practice“ und „Guidelines“ erreichen?

Verhaltenskodex und Einordnungshilfe fürVerhaltenskodex und Einordnungshilfe fürVerhaltenskodex und Einordnungshilfe fürVerhaltenskodex und Einordnungshilfe für

Anbieter von Allzweck-KI-ModellenAnbieter von Allzweck-KI-ModellenAnbieter von Allzweck-KI-ModellenAnbieter von Allzweck-KI-Modellen

In der KI-Verordnung der EU nehmen die Pflichten und Auflagen, die Anbietende von

sogenannten „KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck“ einhalten müssen,

ein ganzes eigenes Kapitel ein. Je nach Fähigkeiten, Wirkungsgraden und Risiken ihres

KI-Modells müssen die Anbietenden unterschiedliche Dokumentations-, Informations-

und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen (siehe  Artikel 51, 53 und 55 der KI-

Verordnung). Um sie darin zu unterstützen, liefert ihnen der kürzlich erschienene

Praxisleitfaden – der Code of Practice – Vorgaben, Anleitungen und Formulare: Es

geht darin also darum, „wie“ die Anbietenden diesen Pflichten nachkommen sollen

(siehe Artikel 56 der KI-Verordnung). Diesem Verhaltenskodex können sie sich per

Unterzeichnung anschließen – müssen sie aber nicht.

 

O"en bleibt darin jedoch, „wer“ die rechtlichen Pflichten überhaupt einhalten muss,

genauer gefragt:

Welche Eigenschaften machen ein KI-Modell zu einem KI-Modell mit

allgemeinem Verwendungszweck, sodass die Anbietenden die KI-VO-Regeln

befolgen müssen?

Unter welchen Voraussetzungen können auch Betreiber*innen eines KI-Modells

durch Modellanpassungen selbst zu Anbietenden werden?

Für welche KI-Modelle – und damit deren Anbieter*innen – gelten welche Open-

Source-bezogenen Ausnahmen?

 

Zur Behandlung dieser Fragen legte die EU-Kommission sogenannte Guidelines vor.

 

Sowohl die Guidelines als auch der Code of Practice sind generell als HilfestellungenHilfestellungenHilfestellungenHilfestellungen

der EU-Kommission der EU-Kommission der EU-Kommission der EU-Kommission zu sehen, anhand denen sich geltendes Recht einhalten lässt. 

 

Allerdings unterscheiden sie sich in wesentlichen Aspekten: So räumt die KI-

Verordnung den Anbietenden von KI-Modellen eine gewisse Rechtssicherheit    ein,

sofern sie sich dem Praxisleitfaden anschließen und ihn umsetzen (siehe Artikel 53

Absatz 4 und Artikel 55, Absatz 2, der KI-Verordnung). 

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/dXZmMnzWEhopRsr8cgVQ_6eq2H00IQFwW81z6ptwCp6AHYdW2XUMwuWjHE6JQ_8Chi-nmnIq0FkVfvqRBpoxcffuNIQNZXjOgktLHgxUJ28C8ElEpnMYV7OYXNSefudwZFOgPmqnVhSnEG06aqwbP6fp6ePuVhZa2HzQhnlV7iYQKOt1nWZRF1v-lq-P37vtLxImvBtGht5Yijh33Va6P7E0h5mwXWoB4qpfQm1DjKHEKaTytxmH5QgS4r7LB82jez-c
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/CRbCntll3Cr-GChLeWoac3bcMSK_7cXbS3MOl5VuVvMdIgkZDrB_fcerxYo8F2bWoyFpaDPesiSzl52cT-cD27YKSdbHFLZM9alYRNbFTg18Nkpf-R2btGEa5beqSBenPW1YAScKiFr0uDUiJs249HjHcBzjUb6orOAkUi90KDtniChLWS_XquRBSxdxpT4GoBYT37EDoPUC2C5du29NYoRHNqQduOksht92HNQiDN0WkcpwbKOI9EIvhbmH756RlIjNNhKNXQ
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/7UaaY4LiXT5XdUVGXrhdwe0b7B77oA7ntDVkHwuAjomN3gsqw_qMp4zt6rWQ2gA4KnqU384gsiCFbRZuUyPJSd0MF7Bnn0wPauvvsghU3hwXTTPcEyr055Pnv0fZuit9efc4MlkQxEV60BGIwmEAZgrUQm_WZVZvV7WCmxbrJ7BrkaI9QmXesofz_czgSjYYPyX04qD47sJvcf3L5mMD_YWEbaQe3Mrfr5Sw617kEuF6Ma0x-fcLJ0PcTEBXcQHMGfBDL2NFyiXZdEeRMmmw6z5fPu7SiBuwHtcKDVmh1NhZ6DIMcAe5anZPxSI5f18bxjL5qk1c_QkcMwMnIgfmLZOJeDL1ZaT-cV_hQuHlTtrNZ72PmvR1pv3-t0ntKAlSeApekmqfDq2caBTYN-4j7X2BPO18skKmUUdHuBwzXA5wO70dJhvJ
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/7x8R7xJ98eg_RoATl1o6I1hE7oySqkFwFUEVsudaHaNYr6U96qV6peKq3Q8RJJKl0iHpi1WRSSsTuyKBJ47D3AuwGToTrWR_qOnVDSovuor-1EOgvsIk9qJ03Qb4jF0lvZ0948ebcHYmKOS1xeL3bpkOA6sjJrApA1VYuxPMIFS06ro-O35ohxTBx03caxC_oIhyT-Y3Q5MWnnu9iWlMQsSAnJ5h00KF1O3wgg4CxhRnxi9n9hHhBUIbTkH7sGhd0KPx2_xmqMkWSKus
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/k-JwF4ZmR93SE7859gsYF0Hq-s-6fKAjHmEZfvV8UNEVAvfjA16A5SqZqc9WrV55IhzE29iyddce2J3-qbmbCrTEHyZIUO2NbCv_Xv1I9_grRBtm4FWKOtLH6GZO4EsgmAuj_Vtj-9zhBcqCz0C5nCJRBYuUKs7jp42na_0Gpi-lavsDPOvBUM_FjEa_wYstDUy-ZcUEhSvLuzB1YeUBls5qZscQUCdqPm7bczkFBO__GWqjaXH0OvfXH3eS2ZY
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/eXVK5eT1CTW9Mm-r8ezTg1pgBOHXHHGf383i7LmC9p48D1Ft3Tck8smROqb7BawFgbKFFIGLidoHquuyMYYq_12405pAigCt4h7MeBsu6o3ulszFV1oclKhvEtFJz2vKqrZXlBi37ffWlt-MsUe-c5Ho9_Ce6ufn1J13Nmt-rs1GE9aFnjPHA6w-n4it02Fioxvgqu7TqcKdChmuJJyDtP8RdSNpsFmlVBEvaPh5xiAdFA1VWkOkWdllYXo


 

Dieser Mechanismus gilt für die Guidelines nicht: Diese stellen lediglich eine

RechtsmeinungRechtsmeinungRechtsmeinungRechtsmeinung dar, sprich: Darin beschreibt die EU-Kommission, wie sie die

Vorgaben der KI-VO auslegt – in diesem Fall bezogen auf die Einordnung handelnder

Akteur*innen bei Allzweck-KI-Modellen. Zu dieser weder einfachen noch eindeutigen,

aber für viele Akteur*innen bedeutenden Frage nach ihrer Rolle kann und wird es in

absehbarer Zeit noch viele weitere Rechtsmeinungen geben, die von der der EU-

Kommission abweichen. Diesbezügliche RechtssicherheitRechtssicherheitRechtssicherheitRechtssicherheit ist in Zweifelsfällen erst in

mehreren Jahren durch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs möglich.

Was seit dem 02. August 2025 gilt – und in den kommenden MonatenWas seit dem 02. August 2025 gilt – und in den kommenden MonatenWas seit dem 02. August 2025 gilt – und in den kommenden MonatenWas seit dem 02. August 2025 gilt – und in den kommenden Monaten

Startschuss für Aufsichtsbehörden, PflichtenStartschuss für Aufsichtsbehörden, PflichtenStartschuss für Aufsichtsbehörden, PflichtenStartschuss für Aufsichtsbehörden, Pflichten

für Allzweck-KI-Modelle: Weitere Regeln der KI-für Allzweck-KI-Modelle: Weitere Regeln der KI-für Allzweck-KI-Modelle: Weitere Regeln der KI-für Allzweck-KI-Modelle: Weitere Regeln der KI-

Verordnung sind in Kraft getretenVerordnung sind in Kraft getretenVerordnung sind in Kraft getretenVerordnung sind in Kraft getreten

Um Unternehmen und Verwaltungen ausreichend Zeit zu geben, ihre Abläufe an die

EU-weite KI-Verordnung anzupassen und deren Vorgaben umzusetzen, tritt diese

stufenweise in Kraft (siehe die Februarausgabe von prompt/prompt/prompt/prompt/). Über den dafür von der

EU-Kommission gesetzten Zeitplan entstand bei vielen Akteur*innen vor einigen

Wochen jedoch Unsicherheit, weil sich die Fertigstellung des Praxisleitfadens

verzögerte. Nun ist klar: Nach den seit Februar geltenden Schulungspflichten und KI-

Verboten geht es im August 2025 in die nächste Umsetzungsphasegeht es im August 2025 in die nächste Umsetzungsphasegeht es im August 2025 in die nächste Umsetzungsphasegeht es im August 2025 in die nächste Umsetzungsphase.

 

Die wichtigste Neuerung: Mit dem 02. August 2025 haben die AufsichtsbehördenAufsichtsbehördenAufsichtsbehördenAufsichtsbehörden

sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch in den Mitgliedsstaaten ihre

Arbeit aufzunehmen. Das bei der EU-Kommission angesiedelte Büro für Künstliche

Intelligenz (= AI O#ce) arbeitet bereits seit Anfang des Jahres. In Deutschland bemüht

sich insbesondere die Bundesnetzagentur darum, den innovationsfördernden und

koordinierenden Aufgaben einer nationalen KI-Aufsichtsstelle genüge zu tun. Welche

Aufgaben und Kompetenzen die Bundesnetzagentur aber genau erhalten wird, ist

immernoch unklar: Weder die vorherige noch die aktuelle Bundesregierung konnten

sich auf einen Kompromiss verständigen – obwohl bereits seit Dezember 2024 ein

Referentenentwurf vorliegt. Insbesondere die Abgrenzung zu den Kompetenzen der

Bundesdatenschutzbeauftragten ist wohl umstritten, aber auch die zum Bundesamt

für Sicherheit in der Informationstechnik sowie zu den bereits existierenden

Marktüberwachungsstellen der Länder. Angesichts der anstehenden Aufgaben sollte

hier zeitnah eine Einigung erzielt werden.

 

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/bolnQvTl6Lu-Z7SZ3g-McCq7BotHSe29yFfsLAGYygW56xVOTiGjTqU8TCa1J59hjt8Y4dJJdlvxG14bz61otD_Ms1_gd20M4N4HRSlTNJuCEz_FjPtSmA_ysFk5a8JzrBbyBmWxDiyU5O8nnokYhdDcA2I9WJ_6O4ftc_vp4tzzxzOwkkolLSZ7LoE1Tp5PFkLxVJKHZleyT1NHTBbRTJVEJRzws-5KnMp4rczZoGRFG_OoMtyAJ0mCwZh8DlI
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/JA-GCWr5qTC1rSmSwOuuV6IIBfq14pe_48GRDpUXNk89bQTFSXir6hVFF6rZAsPflpjuGInVM_NYth8-lrBVdKETQms_jcgDKBnrvFFTU59aoW3yDvnVGJrQaREBcpzKUDDsucxDkxqMXCx7e1N9XBHxJ1HNAjnCt7pbgf07EP7oCqlCJAcZa5_PfI6odg2IYYuahWqx4K1YurgWG67-NjeHm1UxN37-gUF3DwY2CftldSBSkwpEUsJ6dwtDmw96m9Y3Hd0HUTCZ_A3kKvoSaKVRgvj5yB0oG1gnrkBnDqJZ
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/fUG6lIDNH8jRV5MMoqASq4gXg0LP2iMLLgzVZm-P92uJDaJz6pj6yTFlZn00OXOmFKSqycqVuyGgfni9OyukL6sXLVW4L8ma9x106mvj2SoIILJk-iErwUEFN3Dn4XNo8W_ToQP7oO71QOJ3OoijAT6TfFQtAVkTtUeY0HBHn-evb0vPas-3Petvvnbe7AAvemd4s9bB-8Nu7B1SJEeT0LiSPnNsMrrK6wwY6xyxBXlrsbKqVrA
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/iI87Bhi2BgKmpuO06CWLc-UOOOareS4Cu08HdM4hJxDsd8BnogzZ5UApIMo59ReBY0bPx1mVHdbndi1_sLG23RadO6Po15itObl15srAb70NxD7fXtaekrxEITzrBpkfM7wm0BeEZ1ebKUi4Ty63CKTEIDkrL4GQqFCByDDZ2wq2CQKJydgyXATKVqx4gMClXi-1DoJqku047vpcfUWQp6BPzIP_FikHuJkuI6lztIgRMx-CdYuS4qO9huQBVbXvIKw4n2Ijr_UUpcv72Z2kITxs5AF7bzRek4byltumJA
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/_Te2-1ZW2d7UnAprxKAWPbnbdwxQXUT2lweMy1P69AtXL6N40RCM7tWrX0P29RagV-zmLXtudaoNl5Y-r-GWqnOdZQxbk_YtVuv4BrG8ztAXqLRRCLQ4NnVciQYYn2NHQ2J7GDpb7X3xOh7qFzWONiWt_HfZ5e9sKO2GnVi_lKP7YjaEmf6fTLMkzFLKhjqKl4JS3stXJnMfjyg3QXY0AxE0ZqWplWoozErM3lV0XV7CovWbRjc5ZXZ5RpA2BJmUHEXECS3xBzU
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/_-tBwBNA3CUEQCd1KK3j8msHtIew0j9vPWEmY8FNGVzBdLJWIOq3W4pn1qNd7SVO2-DRzB0S_Ris2_UkhmSQFUQt4yw8PozmXai8cwXQywsd8dGw7jzgREwTYr4NcrQajWgqaocz4vchw7xz02eVKZ9dYFU-zmSbK1G-mkzIZmf05h8j_VwoYuz7iAFB_LUG_H3p7Ie8-O2wiKggjp_n6TqS2vYjjDcn8irsV3CloTFvjSHyW8Oybf5jB0A0lXSUscS9w46svDg9FjPcwwp6oHCk2P9MXM8qDeSUtoLyvj2gBuINwIFhqXphbtsRCbPWaqhNMx31c5aeArVqh8cAxsKy4IPUDTvu8cM


Denn ab dem 02. August 2025 treten außerdem die Regelungen für KI-Modelle mitRegelungen für KI-Modelle mitRegelungen für KI-Modelle mitRegelungen für KI-Modelle mit

allgemeinem Verwendungszweckallgemeinem Verwendungszweckallgemeinem Verwendungszweckallgemeinem Verwendungszweck in Kraft: Die Anbietenden von „Allzweck-KI-

Modellen“ müssen sicherstellen, dass sie für ihre Modelle verschiedene

Dokumentations-, Transparenz- und Sicherheitspflichten erfüllen. Als Hilfestellung für

die Umsetzung erarbeiteten drei Arbeitsgruppen – in engem Austausch mit

Unternehmen und zahlreichen weiteren Akteur*innen –  den seit 10. Juli vorliegenden

Praxisleitfaden (siehe Artikel weiter oben). Um allen in Frage kommenden

Unternehmen und Einrichtungen Zeit für Anpassungen an den KI-VO-Praxisleitfaden

zu geben, hat die EU-Kommission eine Karenz zugesichert. Sie wird gegenüber jenen

Unternehmen, die sich dem Praxisleitfaden anschließen und dessen Vorgaben

umsetzen wollen, entsprechende Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen erst ab dem 02.

August 2026 einleiten. Eine zusätzliche Umsetzungsfrist gilt für solche KI-Modelle, die

vor dem 02. August 2025 auf den Markt gekommen sind: Diese müssen die

rechtlichen Pflichten der KI-Verordnung erst ab August 2027 einhalten.

Vorbild aus dem Jahr 2018: Der „Code of Practice on Disinformation“

Ein Praxisleitfaden als Umsetzungshilfe – keinEin Praxisleitfaden als Umsetzungshilfe – keinEin Praxisleitfaden als Umsetzungshilfe – keinEin Praxisleitfaden als Umsetzungshilfe – kein

neuer Ansatz der EU-Kommissionneuer Ansatz der EU-Kommissionneuer Ansatz der EU-Kommissionneuer Ansatz der EU-Kommission

Der Code of Practice (Praxisleitfaden) ist eine von mehreren in der KI-VO

vorgesehenen „Hilfsmitteln“, um Unternehmen, Organisationen und Institutionen

dabei zu helfen, die rechtlichen Vorgaben der Verordnung umzusetzen. Dazu gehören

unter anderem diese vier: 

Harmonised StandardsHarmonised StandardsHarmonised StandardsHarmonised Standards (deutsch: harmonisierte Normen): werden bei den

europäischen Normungsorganisationen CEN und CENELEC erarbeitet und

betre"en vor allem Hochrisiko-KI-Systeme

GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines (deutsch: Leitlinien): von der Europäischen Kommission erarbeitete

Auslegungshilfen
Codes of PracticeCodes of PracticeCodes of PracticeCodes of Practice (deutsch: Praxisleitfäden, unpräzise übersetzt auch

Verhaltenskodizes): von der Europäischen Kommission zusammen mit

Unternehmen und Interessierten erarbeitete Selbstverpflichtungen
Codes of Conduct Codes of Conduct Codes of Conduct Codes of Conduct (deutsch: Verhaltenskodizes): von Unternehmen ohne

unmittelbare Mitwirkung der Kommission erarbeitete Selbstverpflichtungen

Weniger Überprüfungen, mehr VertrauenswürdigkeitWeniger Überprüfungen, mehr VertrauenswürdigkeitWeniger Überprüfungen, mehr VertrauenswürdigkeitWeniger Überprüfungen, mehr Vertrauenswürdigkeit
Sich dem Praxisleitfaden (freiwillig) anzuschließen brächte für die Unterzeichnenden

mit sich, dass die EU-Kommission sie weniger auf Einhaltung der diesbezüglichen KI-

VO-Regelungen kontrolliert. Demgegenüber müssten Anbietende, die ihn nicht

unterzeichnen, mit umfänglicheren Prüfungen rechnen. Der Praxisleitfaden ließe sich

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/W_noQY1T2mtKEdW-Fcrig3rHBRsgURhTRlCfOvb0fEkpO3SKtwUQ_jRZKFLr__8Eg0rPGtI_7elOICmA-1jwM6ILw89ptUIeAVyLDlD0MYL22lA7dC0K5OwntqBL-YD0kELb_b7TL4HnIPXEniyL_aLsiqdb7YRJYOul3BQmw0CwAsEilJ6Y_sRVfz99YyTi9abUhqDz4FiXPpFp_lY4uDB0lypLwTaIv76DxCn8l9CNn0i9lH62PSDvHs1dI34X
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/_u7QE5hqjBgtExezxonCBWwDn9RF_rqmO8cKxlvk5DoBApvZQipgmsERhhMwPg2KeE3lGG1k9mIH4mRRtVD5uKSMnUmg_6W0cJ4tioTDkPeTFTcnqb7mbTrxo-3mz4xoaNRV16dHav97nonmil2BQlmbEXTepLozGesH1CiNN8eYw-qo4JhOlpQRPLZnaqQGjp6AaAWH4J1Dke-aUCHScApiZH_3elCMJ6wXmwrJok-y4-3Wtz39rxKSsbsnT8i2


demnach auch als eine, salopp formuliert, „Beglaubigung“ für gutes, weil

gesetzeskonformes „Benehmen“ betrachten. Und das möge sich – so die Absicht der

EU-Kommission – positiv auf die Vertrauenswürdigkeit der Anbietenden auswirken.

Hingegen könnten jene, die ihn nicht unterzeichnen, an Reputation einbüßen.

 

Das Vorbild:Das Vorbild:Das Vorbild:Das Vorbild:

Der Verhaltenskodex zur Bekämpfung von DesinformationDer Verhaltenskodex zur Bekämpfung von DesinformationDer Verhaltenskodex zur Bekämpfung von DesinformationDer Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation
Diesen Regelungsansatz wählte die EU-Kommission schon einmal: 2018 ging es auf

europäischer Ebene um die Bekämpfung von Desinformation im Netz. Als ein erster

Entwurf des Digital Services Act (DSA) vorbereitet wurde, erarbeitete die

„Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien“ – dieselbe Stelle

in der EU-Kommission, die jetzt für die KI-VO zuständig ist – zusammen mit großen

Onlineanbietern den „Praxisleitfaden zur Bekämpfung von Desinformation“ (englisch:

Code of Practice on Disinformation).

In diesem verpflichten sich die Unterzeichnenden auf Vorgehensweisen und

Mindeststandards, um der Verbreitung von Desinformation auf ihren Diensten und

Plattformen entgegenzuwirken. Beispielsweise, indem die Verantwortlichen für

Desinformation keine werbebasierte Finanzierungsmöglichkeit erhalten. Dieser

Praxisleitfaden – oft mit dem Begri" „Verhaltenskodex“ übersetzt – wurde zunächst

von Unternehmen wie Facebook, Google, X und Mozilla unterzeichnet, bis 2020 traten

ihm auch Microsoft und TikTok bei. 

 

2022 und 2025:2022 und 2025:2022 und 2025:2022 und 2025:

Überarbeitung und Anerkennung als „Code of Conduct“Überarbeitung und Anerkennung als „Code of Conduct“Überarbeitung und Anerkennung als „Code of Conduct“Überarbeitung und Anerkennung als „Code of Conduct“
2022 – dem Jahr, in dem erste Teile des Digital Services Act in Kraft traten –

überarbeiteten 34 Organisationen auf Vorschlag der Kommission den Code of

Practice on Disinformation. Zu den Zielen gehörte, die auferlegten Verpflichtungen

bereichs- und dienstspezifisch zu präzisieren, sowie die Zusammenarbeit mit

Forschenden und Faktenprüfer*innen zu erleichtern. Mittlerweile haben 41

Unternehmen den Code of Practice 2022 unterzeichnet, neu hinzu kamen unter

anderem Adobe und Twitch.

2025 wurde eine Brücke zwischen Digital Services Act und dem parallel entwickelten

Code of Practice geschlagen: Die Europäische Kommission und das beratende

Gremium für digitale Dienste erkennen ihn formal als „Code of Conduct“ (der

englische Begri" für Verhaltenskodex) im Sinne des Artikel 45 des Digital Services Act

an. Spätestens mit diesem Schritt können die Unterzeichnenden des „Code of

Practice 2022“ sich der Kommission gegenüber darauf berufen, mittels dessen

Einhaltung auch geeignete Risikominderungsmaßnahmen nach Digital Services Act

vorgenommen zu haben.

 

Fazit: Regelungs-Instrumente Code of Practice undFazit: Regelungs-Instrumente Code of Practice undFazit: Regelungs-Instrumente Code of Practice undFazit: Regelungs-Instrumente Code of Practice und

Verhaltenskodex scheinen sich zu bewährenVerhaltenskodex scheinen sich zu bewährenVerhaltenskodex scheinen sich zu bewährenVerhaltenskodex scheinen sich zu bewähren
Wie sich anhand mancher Unschärfe bei den Begri"en Praxisleitfaden, Leitfaden und

Verhaltenskodex zeigt, agieren unterschiedliche Ebenen in der EU sprachlich nicht

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/Bl2Y1pEQ50UEO5E9wDj9op11aHOOuqSeCPuGEq3b9QLRtEmBZNHMnjk3JWyqXglkEH4ryQyIBZvILWAe5hdWFJ6_7i317N10-5RbfLnMvv0lolQkY7tNqKGgbrwiC-ITquuohmMmkQGN2NEvyNdsi9OuxjK-XCOHJIt8z-0dGivyHDCxBoSEp52bF0Ea9sAhe4JNTS0E_IrB-q1TiC1FbaaODzmnW-mim7wR3g2mDZ8b1tI5T3hsDtJu56fwMSkmhzTcSNEUng


immer einheitlich. Gleichwohl lassen sich die Aufnahme von Codes of Practice und

Codes of Conduct in die Regelungen der KI-Verordnung – getreu dem Vorgehen beim

DSA – durchaus perspektivisch interpretieren: Aus Sicht der EU scheint sich dieses

Zusammenspiel aus rechtlichen Vorgaben, unternehmerischen Selbstverpflichtungen

und Erleichterungen in der Rechtsdurchsetzung bewährt zu haben.

Lunch-Talk (Online) mit Julia Smakman (Ada Lovelace Institute)Lunch-Talk (Online) mit Julia Smakman (Ada Lovelace Institute)Lunch-Talk (Online) mit Julia Smakman (Ada Lovelace Institute)Lunch-Talk (Online) mit Julia Smakman (Ada Lovelace Institute)

und Prof. Dr. Martin Ebers (Robotics & AI Law Society;und Prof. Dr. Martin Ebers (Robotics & AI Law Society;und Prof. Dr. Martin Ebers (Robotics & AI Law Society;und Prof. Dr. Martin Ebers (Robotics & AI Law Society;

Universität Tartu) sowie dem GenKI-IR-TeamUniversität Tartu) sowie dem GenKI-IR-TeamUniversität Tartu) sowie dem GenKI-IR-TeamUniversität Tartu) sowie dem GenKI-IR-Team

Bei diesem Lunch-Talk stellen wir zunächst die wesentlichen Zwischenergebnisse

unseres Projekts GenKI-IR – Innovation & RechtGenKI-IR – Innovation & RechtGenKI-IR – Innovation & RechtGenKI-IR – Innovation & Recht vor und wollen dazu mit den

Teilnehmenden ins Gespräch  kommen.

 

In zwei kurzen Impulsvorträgen möchten wir uns außerdem den komplizierten Fragen

rund um das Thema KI-Haftung KI-Haftung KI-Haftung KI-Haftung widmen:

Wer haftet, wenn beim Einsatz generativer KI ein Schaden entsteht?

Wo beginnt und wo endet die Verantwortung, wenn generative KI zunehmend

autonom agiert?

Wie kann in einer komplexen Wertschöpfungskette aus Hersteller:innen,

Betreiber:innen, Nutzer:innen, KI-Dienstleister:innen oder auch KI-Agenten

Verantwortung zugewiesen werden?

Wie kann ein regulatorischer Rahmen aussehen, der Klarheit scha"t, ohne

Innovation zu hemmen?

 

Wir freuen uns über die Beiträge zweier spannender Speaker:innen:

ImpulsImpulsImpulsImpuls: Prof. Dr. Martin Ebers | Präsident der „Robotics & AI Law Society“

(RAILS) und Professor für IT-Recht an der Universität Tartu |

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/V728AvMSQyTuyWxFN7Dm_Esg8pES435Ow8fkK4xm7R226uLHBYJZhJWvJgIIUt9LGH3hhV1WZhiYcpPIO8vWu_p_CZZaSMsJf_DmE9MpsNB_4We7eI9rPlU42I1M5iXet8OvWPgxP5CbF_Fz3O7-RqS0GdvA9AjWumBRGQNLmNxLmzqhPy6Ru7TAX5yD3bV4eblzCL-5s_caDCPn5EmEAHle-yaFB5SDhyE


Grundlagen der KI-Haftung: Was greift, was fehlt?Grundlagen der KI-Haftung: Was greift, was fehlt?Grundlagen der KI-Haftung: Was greift, was fehlt?Grundlagen der KI-Haftung: Was greift, was fehlt?

ImpulsImpulsImpulsImpuls: Julia Smakman | Ada Lovelace Institute |

KI-Agenten, Haftung und Lehren aus dem UK Automated Vehicles ActKI-Agenten, Haftung und Lehren aus dem UK Automated Vehicles ActKI-Agenten, Haftung und Lehren aus dem UK Automated Vehicles ActKI-Agenten, Haftung und Lehren aus dem UK Automated Vehicles Act

(Englisch mit deutschen Untertiteln)(Englisch mit deutschen Untertiteln)(Englisch mit deutschen Untertiteln)(Englisch mit deutschen Untertiteln)

ModerationModerationModerationModeration: Julia Nothnagel

 

Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und Ihre Fragen und Perspektiven

einzubringen!

 

Datum:Datum:Datum:Datum: 04.09.2025

Uhrzeit:Uhrzeit:Uhrzeit:Uhrzeit: 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Ort:Ort:Ort:Ort: Online (Zoom)

Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung:Anmeldung: bis 03.09.2025 hier

Gebühr:Gebühr:Gebühr:Gebühr: kostenlos

„„„„Eine EU-weite Harmonisierung des KI-Eine EU-weite Harmonisierung des KI-Eine EU-weite Harmonisierung des KI-Eine EU-weite Harmonisierung des KI-

Rechts auch außerhalb desRechts auch außerhalb desRechts auch außerhalb desRechts auch außerhalb des

Produkthaftungsrechts wäreProdukthaftungsrechts wäreProdukthaftungsrechts wäreProdukthaftungsrechts wäre

wünschenswertwünschenswertwünschenswertwünschenswert““““

Marieke Mattern und Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister beschäftigen sichMarieke Mattern und Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister beschäftigen sichMarieke Mattern und Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister beschäftigen sichMarieke Mattern und Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister beschäftigen sich
als IT- und Datenschutz-Rechtsanwältin und -Rechtsanwalt schon länger mitals IT- und Datenschutz-Rechtsanwältin und -Rechtsanwalt schon länger mitals IT- und Datenschutz-Rechtsanwältin und -Rechtsanwalt schon länger mitals IT- und Datenschutz-Rechtsanwältin und -Rechtsanwalt schon länger mit
Haftungsfragen beim Einsatz von KI. Sie würden eine einheitlicheHaftungsfragen beim Einsatz von KI. Sie würden eine einheitlicheHaftungsfragen beim Einsatz von KI. Sie würden eine einheitlicheHaftungsfragen beim Einsatz von KI. Sie würden eine einheitliche
europäische Haftungsregelung für KI begrüßen, weil dann die Risiken füreuropäische Haftungsregelung für KI begrüßen, weil dann die Risiken füreuropäische Haftungsregelung für KI begrüßen, weil dann die Risiken füreuropäische Haftungsregelung für KI begrüßen, weil dann die Risiken für
die Beteiligten – insbesondere auch für Versicherer – voraussichtlich besserdie Beteiligten – insbesondere auch für Versicherer – voraussichtlich besserdie Beteiligten – insbesondere auch für Versicherer – voraussichtlich besserdie Beteiligten – insbesondere auch für Versicherer – voraussichtlich besser
zu kalkulieren wären.zu kalkulieren wären.zu kalkulieren wären.zu kalkulieren wären.

Marieke Mattern und Dr. Jan-Philipp

Günther-Burmeister sind Rechtsanwältin

und Rechtsanwalt mit Schwerpunkten

auf IT- und Datenschutzrecht bei einer

Kanzlei in Hannover.

 

Foto: Patrice Kunte

prompt/: Wie sehr prägen Fragen nach den möglichen Haftungsrisiken beimprompt/: Wie sehr prägen Fragen nach den möglichen Haftungsrisiken beimprompt/: Wie sehr prägen Fragen nach den möglichen Haftungsrisiken beimprompt/: Wie sehr prägen Fragen nach den möglichen Haftungsrisiken beim

Einsatz von generativen KI-Systemen Ihren Arbeitsalltag als Anwält*innen? Einsatz von generativen KI-Systemen Ihren Arbeitsalltag als Anwält*innen? Einsatz von generativen KI-Systemen Ihren Arbeitsalltag als Anwält*innen? Einsatz von generativen KI-Systemen Ihren Arbeitsalltag als Anwält*innen? 

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/uQVVBX_Ap9Sde8wmMUFWWL1e0RsgVoffjqx6Vwt8FjYDOELyqmC2VJ1s8A_KhM_b4vuwC5OWcKYOiX7N4I-80v4M9id83AlkNEVVN_V7ziGlgI-0Ofe8tidh1HKDGFQfMRzaTI3BGu8_aFghP8Nqua__Ks2GHTdzGTVuFWXJkTD37_hJR-yMHZdQEL6HWATOf70sKQy7UdiAXfKRC2ymumQRUc3Wc0uQI9E
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/U91POG0DSvZEj-xmM-lOfbglS7B0gYbJ1dcosl03WelfB2FPE04JitFvUBD4vzE74ouJX1NITbYEKjuGZh5OpByTdyD91ZWH4_Hwhuqi96IF6Cz-YlEFqFyYNTo94OJlwqvjY_K8wQeIouhqg8spTeAOHJn7iZyI5yFT5pDPDroVgo7Caup04keX6ESmjN8Jc4RQz3CjlM6L_KJ_gu3d2J7gpGHojWB-qv0pULoN1G8
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/Tx_ePpaYcP1SEmU1Cps-zZOLouTf4jxswWHoTQBkktzx7Wl5LpUbivN_S3Qr_73RFNogJL_earc8mydZ6nA2jYd2VRObv7ElmH9epuIwAy81DJ-OsGZizPBcEnNGttpxDbuHuMdrrRkUknYW3gvcmpJttFwKpWAjiSreWll_sm5KWbC7xNHrx4jiQnvUgJO8QI0tbuxaNJQrNkewfRjBOPHps5eSdS4D192OgQN28oLUD-dYcdSbanTB0ZefNpPf0VU


 

Marieke Mattern:Marieke Mattern:Marieke Mattern:Marieke Mattern: Bislang kommen unsere Mandant*innen primär mit Fragen zum

rechtskonformen Einsatz von KI-Systemen in ihren Unternehmen zu uns und

wünschen insbesondere die Erstellung von Richtlinien zum KI-Einsatz. Hierbei weisen

wir auch auf die Anforderungen zur Vermeidung von Haftungsfällen speziell für

Unternehmen hin. Daneben wird die Gestaltung von Nutzungsverträgen über KI-

Systeme immer relevanter, bei denen es ebenfalls um Fragen zur Haftung der

jeweiligen Vertragspartner geht.

 

Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister: Viele der Anfragen unserer Mandant*innen

betre"en dabei nicht nur unmittelbar die mit dem Einsatz eines bestimmten KI-

Systems verbundenen Haftungsfragen, sondern auch Aspekte, die darüber

hinausgehen: Beispielsweise können sich Schadensersatzansprüche ergeben, die aus

Datenschutzverletzungen im Zusammenhang der Verwendung von KI resultieren.

Auch droht Leitungsorganen von Gesellschaften das Risiko einer Haftung gegenüber

ihrer Gesellschaft oder unter Umständen sogar gegenüber Dritten, wenn eine

Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit der Einführung und der

Nutzung von KI-Systemen vorliegt.

 

prompt/: Wie groß ist das Haftungsrisiko wirklich – kann ich mir das nicht allesprompt/: Wie groß ist das Haftungsrisiko wirklich – kann ich mir das nicht allesprompt/: Wie groß ist das Haftungsrisiko wirklich – kann ich mir das nicht allesprompt/: Wie groß ist das Haftungsrisiko wirklich – kann ich mir das nicht alles

versichern lassen?  versichern lassen?  versichern lassen?  versichern lassen?  

 

Marieke Mattern:Marieke Mattern:Marieke Mattern:Marieke Mattern: Hier kommt es ganz darauf an, was mit der Versicherung

vereinbart wurde. So können die Berufshaftpflichtversicherungen für

Rechtsanwält*innen die Haftung für wissentliche Pflichtverletzungen vom

Versicherungsschutz ausschließen. Hiervon wird in der Praxis häufig Gebrauch

gemacht. Wenn Anwält*innen daher zum Beispiel wissentlich KI-generierte Inhalte

übernehmen, ohne diese noch einmal einer eigenen Prüfung, insbesondere einem

Faktencheck, zu unterziehen, müssen sie für hieraus resultierende Schäden in der

Regel selbst haften.

 

Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister: Und dies gilt auch für andere Versicherungen.

Obwohl es seit kurzer Zeit auch einige Versicherungen für „fehlerhafte KI“ gibt, ist zu

bezweifeln, dass eine solche Versicherung zahlen wird, wenn der Fehler nicht direkt

auf die KI, sondern auf Versäumnisse des Versicherungsnehmers zurückzuführen ist.

Weiterhin ist aus versicherungs(-rechtlicher) Perspektive die Frage spannend,

inwieweit möglicherweise eine „silent coverage“ bestehen könnte. Gemeint ist ein

„unbeabsichtigter“ Versicherungsschutz für KI-Risiken, der sich aus herkömmlichen

Sach- und Haftpflichtversicherungen ergeben kann, wenn KI-Risiken nicht

ausdrücklich ausgeschlossen sind.

 

prompt/: Welche Auswirkung hat es, dass die EU-Kommission den Entwurf der KI-prompt/: Welche Auswirkung hat es, dass die EU-Kommission den Entwurf der KI-prompt/: Welche Auswirkung hat es, dass die EU-Kommission den Entwurf der KI-prompt/: Welche Auswirkung hat es, dass die EU-Kommission den Entwurf der KI-

Haftungsrichtlinie zurückgezogen hat? Bestehen jetzt mehr Unsicherheiten?Haftungsrichtlinie zurückgezogen hat? Bestehen jetzt mehr Unsicherheiten?Haftungsrichtlinie zurückgezogen hat? Bestehen jetzt mehr Unsicherheiten?Haftungsrichtlinie zurückgezogen hat? Bestehen jetzt mehr Unsicherheiten?

 

Marieke Mattern:Marieke Mattern:Marieke Mattern:Marieke Mattern: Die KI-Haftungsrichtlinie sah grundsätzlich „nur“ Regelungen zur

Beweiserleichterung für Nutzer vor. Etwa in Form von O"enlegungspflichten und



Kausalitätsvermutungen für Pflichtverletzungen der Anbieter. Hiervon waren auch

nicht alle Pflichtverletzungen umfasst, aus denen eine mögliche Haftung resultieren

könnte. Es wurde allerdings vermehrt diskutiert, ob die KI-Haftungsrichtlinie neben

den (neuen) Regelungen des Produkthaftungsrechts überhaupt erforderlich war –

meines Erachtens ein berechtigter Einwand. Aus dieser Sicht hat der Rückzug der KI-

Haftungsrichtlinie wenig Auswirkungen.

Generell wäre eine EU-weite Harmonisierung des KI-Rechts auch außerhalb des

Produkthaftungsrechts aber wünschenswert, da die Regelungen zum Schadensersatz

in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten teils sehr unterschiedlich und unübersichtlich

sind und daher hinsichtlich der Haftung außerhalb des deutschen Rechts in jedem

Fall noch Rechtsunsicherheit herrscht. Hier wird sich aber erst in der Praxis zeigen

müssen, in welchen Bereichen dies von Relevanz sein könnte. Dann könnte man sich

auch fragen, ob nicht eine EU-Verordnung der richtige Weg zur Beantwortung von

noch o"enen Haftungsfragen sein könnte.

 

Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister:Dr. Jan-Philipp Günther-Burmeister: Der Vorteil einer einheitlichen europäischen

Haftungsregelung für KI wäre, dass die Risiken für die Beteiligten – insbesondere auch

für Versicherer – voraussichtlich besser zu kalkulieren wären. Ob dabei

O"enlegungspflichten und Kausalitätsvermutungen tatsächlich die richtigen

Instrumente sind, sei an dieser Stelle o"engelassen.

Artikel und Quellen zu aktuellen RechtsfragenArtikel und Quellen zu aktuellen RechtsfragenArtikel und Quellen zu aktuellen RechtsfragenArtikel und Quellen zu aktuellen Rechtsfragen

bei generativer KIbei generativer KIbei generativer KIbei generativer KI

KI-Branche fürchtet größte jemals zugelassene US-Sammelklage zum Copyright.KI-Branche fürchtet größte jemals zugelassene US-Sammelklage zum Copyright.KI-Branche fürchtet größte jemals zugelassene US-Sammelklage zum Copyright.KI-Branche fürchtet größte jemals zugelassene US-Sammelklage zum Copyright.

Nachdem eine Klage von drei Buchautor*innen gegen das KI-Unternehmen Anthropic

einen Teil-Erfolg vor Gericht erzielte, könnte eine darauf aufbauende Sammelklage

den Streit womöglich eskalieren – und weitreichende Folgen für Anthropic und die

gesamte KI-Branche haben. Diese hält mit juristischen Mitteln dagegen.

https://www.heise.de/news/KI-Branche-fuerchtet-groesste-jemals-zugelassene-US-

Sammelklage-zum-Copyright-10515779.html 

Leitfaden zur Kennzeichnung von KI-generierten Texten und Bildern. Leitfaden zur Kennzeichnung von KI-generierten Texten und Bildern. Leitfaden zur Kennzeichnung von KI-generierten Texten und Bildern. Leitfaden zur Kennzeichnung von KI-generierten Texten und Bildern. 

Das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin legt mit diesem Beitrag eine verständlich

geschriebene und ausführliche Handreichung zum Thema Kennzeichnung von KI-

generierten Inhalten vor, ebenso informativ wie nützlich.

https://digitalzentrum-berlin.de/leitfaden-ki-generierte-inhalte-kennzeichnen 

Going pro? Considerations for the emerging field of AI assuranceGoing pro? Considerations for the emerging field of AI assuranceGoing pro? Considerations for the emerging field of AI assuranceGoing pro? Considerations for the emerging field of AI assurance

https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/597UJJGiTn-1x7ZEvPlJzPcZIx9-vpFgFLqH1FmfuW_2KAyMjLnEvtk6hQXBTDdAHC8BX4pRbimYnSphrceJ-_JZ7Yrgn2RIuOohbyL02xwKKtK4RCO7pb-6TD3JzoLmesbAO-08OeXSayHtfbgJvkz9ZvwZKB1MDQUC238vMdLmsiQaZZAMuxxV_9iU8motRkmoDXK-EycTyRkXC44jwyAfvNaiQZ0bN9rLxPHZBaRtWaW-hHZtEzBhFZtosIEj6_809CEl7h-wqXUkNgQt2AP53IGyb2gp2nZ57MAOw1Zydwa6chmACUgaGGotLA
https://5t5p3.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/1rGw9vX2hG3DfK8_gvajFttKCfgUKgT59425FvG34o3CkA2k3MK9K--CBJJ_zq9wCTM5ccodV33elw5_ljNvyInzsL8zHetYD8l_4F6IRedBuj6n8r_00-TH2cg7qBdCcZWkTquNTtd3r819hCLgRbYg6l_2m9hf29NjJQVc5pzotckvy7FI0wvgYARnn-u_8IPxX3fr_xnO5gdH3PQvsXIOclbzYyiogXOJbZsDgXy7_nCmGluCDAU0FOugF3RmtfRt1w


Wer kommt für Schäden auf, die auf den Einsatz von KI zurückzuführen sind? Diese

Frage beschäftigt Gesetzgeber mit Blick auf das Produkthaftungsrecht, sowie

Versicherungen, die Schutz bieten wollen. Was auf sie und auf zu Versichernde

zukommt, beleuchtet die Untersuchung des Ada Lovelace Instituts (in englisch).

https://www.adalovelaceinstitute.org/report/going-pro/ 

Diesen Newsletter erstellen und
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Das Projekt hat zum Ziel, rechtliche und

gesellschaftliche Rahmen zu
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generativer KI unterschiedliche

Arbeitsprozesse sinnvoll unterstützen

können.
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